
Liebe Brünnighäuser Bürger,

wir vom Ortsrat möchten Sie um ein Votum zu zwei möglichen Verkehrsmaßnahmen 
für Brünnighausen bitten.

1. Tempo 30 im gesamten Ortsbereich, außer der Hauptstraße vom Ortseingang 
bis zur Einmündung Triftstraße.
(Für das Teilstück ist keine 30 km/h Beschilderung möglich, da es sich um 
eine Kreisstraße handelt)

2. Bau einer „Verschwenkung“ an den Ortseingängen von Bäntorf kommend und 
vom Nesselberg. (ähnlich wie in Klein Hilligsfeld in Richtung Afferde)
 
Ziel dieser Maßnahme soll eine deutliche Reduzierung der gefahrenen 
Geschwindigkeiten des ein- und ausfahrenden Verkehrs an den 
Ortseingängen sein. Hier ist keine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit 
vorgesehen.

Stimmberechtigt ist jeder Einwohner ab 16 Jahren der Ortschaft Brünnighausen. 

Jeder Teilnehmer kann bis zum 31.05.26 auf den bei Rolf Schweinebart 
ausliegenden oder dem auf der Rückseite befindlichen Stimmzettel zu beiden 
Vorschlägen mit „Ja“ oder „Nein“ abstimmen und sein Votum in die bereitstehende 
Box werfen.

Nach dem 31.05.26 werden die Stimmzettel durch Mitglieder des Ortsrates 
ausgezählt und das weitere Vorgehen in der darauffolgenden Ortsratssitzung am 
04.06.26 vorgestellt.

Wir bitten um rege Beteiligung!

Dr. Gerhard Wegener Wilhelm Meyer
Ortsbürgermeister Brünnighausen Mitglied des Ortsrates Brünnighausen

Mitglied des Gemeinderates Coppenbrügge

Hinweis zum Datenschutz:
Die erhobenen persönlichen Daten werden nur für diese Abfrage benutzt und 
anschließend vernichtet. Eine elektronische Datenverarbeitung ist nicht vorgesehen. 



Stimmzettel zum Bürgervotum der Einwohner von Brünnighausen

Name, Vorname: ………………………………………………………………..

Geburtsdatum und Ort: ……………………………………………………..

Adresse: ……………………………………………………………………………..

1. Tempo 30 im gesamten Ortsbereich, außer der Hauptstraße vom Ortseingang 
bis zur Einmündung Triftstraße.

   Ja ☐ Nein ☐

2. Bau einer „Verschwenkung“ an den Ortseingängen von Bäntorf kommend und 
vom Nesselberg.

Ja ☐ Nein ☐

…………………………………………………………

Datum und Unterschrift

Hinweis:

Nur vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Stimmzettel haben Gültigkeit!


